


STREIT 3 / 99 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 
FamRZ 1997, 869 ff. ausgeführt. Danach kann kein 
Zweifel daran bestehen, daß es sich bei der begehrten 
Auskunftserteilung um eine Offenbarung persönli­
cher Lebenssachverhalte und damit um eine höchst 
persönliche Handlung handelt. Daran ändert der 
Umstand nichts, daß die Kammer in dem vorgenann­
ten Urteil im Rahmen der Abwägung der Grund­
rechtspositionen der beiden Parteien dem Interesse 
der Antragstellerin erheblichere Bedeutung beige­
messen hat, weil dies die Berührung der Grundrechts­
position der Antragsgegnerin durch die begehrte Aus­
kunftserteilung nicht beseitigt. 

Die aus der gegenseitigen Pflicht von Eltern und 
Kindern zu Beistand und Rücksichtnahme oder dem 
Grundsatz von Treu und Glauben resultierende 
höchst persönliche Verpflichtung der Beklagten zur 
Auskunftserteilung kann im Rahmen der Zwangs­
vollstreckung nicht durch Anordnung von Zwangs­
geld oder Zwangshaft zwangsweise durchgesetzt wer­
den. Vielmehr ist hier in entsprechender Anwendung 
des § 888 Abs. 2 ZPO die Anordnung von Zwangs­
mitteln ausgeschlossen. Zwar ist ein solcher Aus­
schluß für die hier in Rede stehende Handlungsver­
pflichtung der Beklagten in dieser Vorschrift nicht 
ausdrücklich geregelt. Die Vorschrift ist aber entspre­
chend anwendbar, weil in dem vorliegenden Fall der 
Auskunftserteilung die Interessenlage mit denjenigen 
Fällen übereinstimmt, in denen die zwangsweise 
Durchsetzung der Verurteilung zur Herstellung des 
ehelichen Lebens ausgeschlossen ist. Nach überein­
stimmender Meinung können nach § 888 Abs. 2 
ZPO solche an sich klagbaren Ansprüche nicht 
zwangsweise durchgesetzt werden, die über die Cha­
rakterisierung als vermögensrechtliche Angelegen­
heit hinaus einen persönlich-sittlichen Einschlag ha­
ben (vgl. dazu die Nachweise bei Frank/Helms, Der 
Anspruch des nichtehelichen Kindes gegen seine 
Mutter auf Nennung des leiblichen Vaters, FamRZ 
1997, 1262 zu Fußnoten 37, 38 und 39). Dem liegt 
die Überlegung zugrunde, daß eine Vollstreckung in 
diesen Fällen dem ,,sittlichen Empfinden" widerspre­
che. So liegt der Fall bei dem hier streitgegenständli­
chen Auskunftsanspruch auch, was sich aus der Cha­
rakterisierung der Handlungsverpflichtung der Be­
klagten als höchst persönliche und in ihr Persönlich­
keitsrecht eingreifende Verpflichtung der Beklagten 
gibt. Darüber hinaus darf nach Auffassung der Kam­
mer nicht vernachlässigt werden, daß der Gesetzgeber 
einen Verscoß gegen den§ 1618 a BGB bewußt im 
Sinne einer !ex imperfecta gefaßt hat, die nur Leitli­
nien aufzeigen, an deren Verscoß aber keine unmit­
telbaren Rechtsfolgen geknüpft werden sollten (Bun­
destagsdrucksache 8/2788, S. 43). Diese Intention 
des Gesetzgebers, der die Überlegung zugrunde gele­
gen haben mag, daß sich Beistand und Rücksicht 
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auch im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 
schwerlich erzwingen ließen, würde bei einer zwangs­
weisen Durchsetzung des Anspruchs nicht mehr zum 
Tragen kommen. 

Daß die Durchsetzung des danach an sich ein­
klagbaren Anspruchs nicht erzwingbar ist, steht der 
analogen Anwendung des § 888 Abs. 2 ZPO nicht 
entgegen; das Auseinanderfallen von Einklagbarkeit 
und zwangsweiser Durchsetzung wurde mit der 
Schaffung des § 888 Abs. 2 ZPO für-bestimmte Fälle 
bewußt in Kauf genommen. Jedenfalls erscheint der 
Kammer ein Ergebnis, wonach die in ihrer Grund­
rechtsposition eindeutig berührte Antragsgegnerin 
möglicherweise in Haft genommen werden müßte, 
bis sie unter Aufgabe ihrer Grundrechtsposition den 
Erzeuger benennen würde, nicht tragbar. Insoweit 
muß es vielmehr dabei bleiben, daß das den Aus­
kunftsanspruch der Antragstellerin titulierte Urteil 
einen bloßen Appell an die Antragsgegnerin zur Of­
fenbarung des leiblichen Vaters der Antragstellerin 
darstellt. 

Dem Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeld 
oder ersatzweise Zwangshaft konnte deshalb nicht 
entsprochen werden. Vielmehr war die sofortige Be­
schwerde auf Kosten der Antragstellerin(§ 97 ZPO) 
zurückzuweisen. 
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